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Die Wasserver-
sorgungen lie-
fern jeden Tag
in jeden Haus-
halt, in alle 

Spitäler und Schulen, jeden Produk-
tionsbetrieb einwandfreies Trinkwas-
ser. Die meisten betrachten es als eine
Selbstverständlichkeit, dass es in genü-
gender Menge und in guter Qualität
aus dem Wasserhahn fliesst. 
Das Trinkwasser in der Schweiz stammt
von drei Orten:
� Grundwasser aus den tiefen Grund-

wasservorkommen der Flusstäler;
� Quellwasser aus Quellen an Berg-

hängen;
� Seewasser, das aufbereitet wird. 
Von diesen Bezugsstellen wird das
Wasser über Leitungen direkt oder in-
direkt über Stufenpumpwerke, Brunn-
stuben oder andere technische Anla-
gen in die höher gelegenen Wasser-
reservoire gepumpt. Über ein weit ver-
zweigtes Leitungsnetz fliesst das
Trinkwasser von dort zu jedem Was-
serhahn und zu jedem Hydranten. 

asserverbrauch 
Im Durchschnitt werden über 400 Liter
Trinkwasser pro Einwohner und Tag
verbraucht, 160 Liter davon allein im
Haushalt. Die jährliche Fördermenge
der ganzen Schweiz beträgt 1,1 Milli-
arden Kubikmeter, eine Menge, die
annähernd dem Inhalt des Bielersees
gleichkommt. So mächtig diese Menge
auch erscheinen mag, sie entspricht le-
diglich zwei Prozent der schweizeri-
schen Niederschlagsmenge. 

W

on der Bedeutung 
der Wasserversorgung 

Naturereignisse wie Überschwem-
mungen, Erdrutsche, Wirbelstürme
oder durch menschliches Versagen ver-
ursachte Grundwasserverunreinigun-
gen und nicht zuletzt auch Sabotage
oder kriegerische Handlungen können
auch bei uns die normale Wasserver-
sorgung erheblich gefährden, ein-
schränken oder gar verunmöglichen.
Die normale Wasserversorgung kann
dadurch für Tage oder gar Monate aus-
fallen.
Damit in solchen Fällen eine Notlage
vermieden werden kann, bedarf es ei-
ner umfangreichen Vorsorgeplanung.
Der Bundesrat hat 1991 mit der Ver-
ordnung «über die Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung in Notlagen»
entsprechende Rahmenbedingungen

V

vorgegeben. Die mit der Verordnung
vorgesehenen Massnahmen sollen ge-
währleisten, dass 
� die normale Versorgung mit Trink-

wasser so lange als möglich aufrecht-
erhalten bleibt;

� auftretende Störungen rasch beho-
ben werden können;

� das zum Überleben notwendige
Trinkwasser jederzeit vorhanden ist.

Es obliegt den Kantonen und den In-
habern von Wasserversorgungsanlagen
– also Gemeinden, Genossenschaften
oder Wasserwerke –, diese Verordnung
umzusetzen. 

Wasserversorgung in Notlagen

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir überall und
immer erstklassiges Trinkwasser in genügender Menge 
zur Verfügung haben. Was passiert aber in Notsituationen,
zum Beispiel bei einer Grundwasserverschmutzung? 
Und wer ist für die Trinkwasserversorgung in Notlagen
zuständig?

Ronni Hilfiker
Abteilung für Umwelt
062 835 33 60

Wasser bedeutet Leben

Wasser ist der Ursprung allen Le-
bens. Mensch, Tier und Pflanze
brauchen Wasser. Ohne Wasser
gibt es kein Leben.

Hochwasser in Gränichen vom 19. Mai 1994
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onzept für die 
Versorgung in Notlagen

Um die Umsetzung der Bundesver-
ordnung im ganzen Kanton einheit-
lich durchführen zu können, hat eine
Arbeitsgruppe ein auf den Wasserkan-
ton Aargau zugeschnittenes Konzept
erarbeitet. Beteiligt waren Fachleute
aus kommunalen Wasserversorgun-
gen, dem Aargauer Versicherungsamt,
dem Kantonalen Laboratorium, der
Abteilung Zivile Verteidigung und der
Abteilung für Umwelt. Die Arbeits-
gruppe setzte sich zum Ziel, die beson-
deren Verhältnisse des Kantons Aargau
bezüglich Wasserversorgung – ins-
besondere die vielen nutzbaren Quel-
len – und den allgemein hohen techni-
schen Stand der Wasserversorgungen
gebührend zu berücksichtigen. 
Ebenso wie die Bundesverordnung un-
terscheidet auch das kantonale Kon-
zept zwischen Aufgaben des Kantons
und jenen der Inhaber der Wasserver-
sorgungsanlagen. 

ufgaben des Kantons
Zu den wichtigsten Aufgaben des Kan-
tons gehört aber die Erstellung eines In-
ventars über die Grundwasservorkom-
men, die Quellen und die Wasserver-
sorgungsanlagen im ganzen Kanton. 

A

K Mit dem Abschluss der Revision der
heutigen Grundwasserkarten 1:25’000
(1997) und den Erhebungen in den Jah-
ren 1991/92 für einen neuen Quellen-
kataster sind bereits wesentliche Auf-
gaben erfüllt. Die Daten der Quellerhe-
bung werden nun in eine Computer-
Datenbank übertragen und die Quel-
lenpläne 1:5 000 in das Aargauische
Geographische Informationssystem
(AGIS) aufgenommen.
In Bearbeitung ist zurzeit das Inventar
über die Wasserversorgungsanlagen.
Das Inventar enthält:
� die Grundwasservorkommen und

Quellen aus der Grundwasserkarte;
� die in den letzten beiden Jahren bei

den Gemeinden erhobenen Angaben
über die technischen Einrichtungen,
Anlagen, Versorgungsnetz, Versor-
gungszone usw. der kommunalen
Wasserversorgungsanlagen.

Dieses Inventar wird im Wasserversor-
gungsatlas 1:25’000 dargestellt und
sollte bis Ende 2005 für das ganze
Kantonsgebiet vorliegen.
Parallel zum Wasserversorgungsatlas,
quasi als Nebenprodukt, wird auch das
1973 erstellte und 1980 teilrevidierte
aargauische Leitbild der Wasserversor-
gung überarbeitet. Das Leitbild «Trink-
und Brauchwasserversorgung Aargau»
ist weit gehend auf dem Wasserversor-
gungsatlas aufgebaut. Zusätzlich ent-

hält diese Karte die projektierten Ver-
bundsysteme. Sie zeigt aber auch die
Möglichkeit von notwendigen und
zweckmässigen Leitungszusammen-
schlüssen unter Gemeinden auf. 
Die Karte wird mit einem technischen
Bericht ergänzt und enthält Angaben
über:
� die vorhandenen technischen An-

lagen für die Wassergewinnung wie
Fassungen, Leitungsnetze, Reser-
voire oder Stufenpumpwerke und
deren Leistungsfähigkeit;

� den heutigen Wasserverbrauch;
� den zu erwartenden Wasserbedarf

der einzelnen Gemeinden und Re-
gionen für die Jahre 2020/2040; 

� die vorhandenen oder zu erwarten-
den Wasserüberschüsse und -defi-
zite sowie Speicherüberschüsse und
Speicherdefizite;

� die für die Planungshorizonte erfor-
derlichen technischen Anlagen für
die Wassergewinnung und die regio-
nalen Verbindungen und Speicheran-
lagen;

� die zur Sicherung der Wasserversor-
gung in Notlagen benötigten Netz-
verbindungen; 

� die Interessengebiete für Grundwas-
sernutzung und die Grundwasser-
schutzareale, als Standort für künfti-
ge Grundwassergewinnungsanlagen.
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Trinkwasserversorgung in Notlagen: Wasserabgabe an die Bevölkerung ab Zisternenwagen in der Gemeinde Kaisten,
Juni 2000
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ufgaben der Inhaber 
von Wasserversorgungen

Die Verantwortung für die Sicher-
stellung der Trinkwasserversorgung in
Notlagen trägt die Gemeinde für ihr
Versorgungsgebiet. Auch dann, wenn
sie keine eigene Wasserversorgung be-
treibt oder diese Aufgabe einer Genos-
senschaft oder privaten Institution
übertragen hat.

A Die Gemeinden sind verpflichtet, in
einem Versorgungsgebiet soweit not-
wendig und zweckmässig zusammen-
zuarbeiten und sich in Notlagen gegen-
seitig zu helfen. In einem ersten Schritt
ist zu klären, mit wem und wie diese
Zusammenarbeit erfolgen soll. 
Jede Gemeinde muss für ihr Versor-
gungsgebiet die in einer Notlage zu
treffenden Massnahmen planen. Die-

ser Massnahmenplan soll Auskunft ge-
ben über:
� mögliche Gefahren, denen die Anla-

gen ausgesetzt sind;
� Schäden, die entstehen können;
� Art und Ausmass der Massnahmen,

welche bei Störungen zu treffen sind,
damit die Wasserversorgung mög-
lichst rasch wieder sichergestellt ist;

� die zeitliche Abfolge der Durchfüh-
rung der Massnahmen;

� die Zusammenarbeit mit den kanto-
nalen Behörden und bei Bedarf der
Armee.

Der Massnahmenplan hätte der kanto-
nalen Fachstelle bis Ende 2002 zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden sollen.
Doch diese Frist hat leider nur ein Drit-
tel der Aargauer Gemeinden eingehal-
ten. Alle anderen Gemeinden und Was-
serversorger sind nun aufgefordert, die
Planung der Trinkwasserversorgung in
Notlagen sofort an die Hand zu neh-
men. Denn was in der Planungs- und
Vorbereitungsphase unterlassen wird,
kann im Ernstfall nicht mehr nachge-
holt werden. 
Basierend auf dem Massnahmenplan
müssen die Wasserversorger eine Not-
falldokumentation erstellen. Dazu ge-
hören die Ermittlung des minimalen
Wasserbedarfs, der ab dem vierten Tag
zur Verfügung stehen muss, sowie Ein-
satzpläne und Pflichtenhefte für das
Personal. Wichtig ist ferner, das Perso-
nal zu instruieren. Auch die Lagerhal-
tung von Reserve- und Reparaturmate-
rial und das Einrichten von Notwasser-
abgabestellen gilt es zu planen. 
Die Gemeinden müssen dafür besorgt
sein, dass 
� die für den Notfall vorgesehenen

Wasserbezugsorte wie Notgrund-
wasserfassungen und Sondierboh-
rungen, private Trink- und Brauch-
wasserfassungen sowie Quellen be-
triebsbereit sind und im Notfall ge-
nutzt werden können;

� die Verbindungen zwischen Wasser-
versorgungen im Notfall rasch er-
stellt werden können;

� die Wasserversorgungsanlagen so ge-
sichert sind, dass Unbefugte keinen
Zutritt haben;

� die für eine Notlage getroffenen
Massnahmen periodisch auf ihre
Funktionstüchtigkeit hin überprüft
werden.
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Ein Unglück auf der Autobahn – zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.
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Verkehrsunfälle können ungeahnte Schäden anrichten – auch am Grundwasser.
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Die Beschaffung von notwendigem
Reserve- und Reparaturmaterial und
die Ausführung von baulichen und be-
trieblichen Massnahmen sind eine
Daueraufgabe. Bei frühzeitiger Pla-
nung lässt sich vieles im Zusammen-
hang mit Um- oder Neubauten kosten-
günstig realisieren.
Die planerischen Massnahmen, also
der Massnahmenplan und die Erarbei-
tung der Notfalldokumentation, sind
eine vordringliche und wichtige Auf-
gabe der Wasserversorgungen.

Gemäss der Verordnung müssen für
Notlagen folgende Trinkwassermen-
gen verfügbar sein:
� bis zum dritten Tag so viel wie mög-

lich;
� ab dem vierten Tag 4 Liter pro Person

und Tag, für Nutztiere 60 Liter pro
Grossvieheinheit und Tag;

� ab dem sechsten Tag
– im privaten Haushalt und am Ar-

beitsplatz 15 Liter pro Person und
Tag;

– im Krankenhaus und im Alters-
und Pflegeheim 100 Liter pro Per-
son und Tag;

– in Betrieben, die lebenswichtige
Güter herstellen, die erforderliche
Menge.

ufgaben 
der Konsumenten

Jede Wasserversorgung wird sich da-
rum bemühen, auch in einer Notlage
möglichst ohne Unterbruch Wasser lie-
fern zu können oder Notwasserabgabe-
stellen einzurichten. In Notlagen ist
aber auch damit zu rechnen, dass die
öffentliche Wasserversorgung wäh-
rend einiger Tage gänzlich ausfällt. 
Neben Kanton und Gemeinden bzw.
Wasserversorgern haben aber auch die
Konsumentinnen und Konsumenten
Pflichten.
Jeder Einwohner und jede Einwohne-
rin sollte deshalb einen Notvorrat anle-
gen. Um die Eigenversorgung für die
ersten drei Tage zu sichern, benötigt
man einen Getränkevorrat von 15 bis
20 Litern pro Person.
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Menge pro Person in Litern Getränke Lagerfähigkeit in Monaten

12 Mineralwasser, kohlensäurehaltig 12

6 Obst- und Gemüsesaft 6

1 Zitronensaftkonzentrat 1,5

So sollte ein Getränke-Notvorrat aussehen

Gebinde Produkt Lagerfähigkeit in Monaten

1 Paket Kaffee gemahlen und 12
vakuumverpackt 
oder wasserlöslicher Pulverkaffee

1 Paket Schwarztee 12

1 Paket Kakaopulver 6

1 Paket Frühstücksgetränk 6




